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Urkundlich unter Unserer Höchsteigenh#ndigen Unterschrift und beigedruck-
tem Kömglichen Instlegel.

Gegeben zu Berlin, den 24. Januar 1844.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Rochow. Mühler. v. Savigny.

Beglaubige:
Bornemann.

(Nr. 2422.) Verordnung über die Festsetzung und den Ersatz der bei Kassen und anderen

Verwaltungen vorkommenden Defekte. De dato den 24. Januar 18##.

Wi# Friedrich Wilhelm, von Gettes Enaden, Körig ven

Preußen 2c. 2c.

verordnen zur Ergänzung der bestehenden Vorschriften über die Festsetzung und

den Ersatz der bei Kassen und andern Verwaltungen vorkommenden Defekte,

auf den Antrag Unseres Staatsministeriums und nach vernommenem Gutachten

Unseres Staatsraths, für den ganzen Umfang der Monarchie, was folge:
S. 1.

Die Feststellung der Defekte an offentlichem oder Privatvermogen, welche

bei offentlichen Kassen oder anderen offentlichen Verwaltungen entdeckt werden,

ist zunachst von derjenigen Behorde zu bewirken, zu deren Geschaftskreise die

unmittelbare Aufsicht uber die Kasse oder andere Verwaltung gehort.

K. 2.

Von dieser Behäörde ist zugleich festzustellen, wer nach den Worschriften

der gegenwärtigen Verordnung für den Defekt zu baften hat, und bei einem

Desekt an Materialien, auf wie hoch die zu erstattende Summe in Gelde zu

berechnen ist.
 *-

Eben so (. 1. und 2.) hat die unmirtelbar vorgesetzte Behörde die De-

sekte an solchem öffentlichen oder Privarvermögen festzustellen, welches, ohne zu

einer öffentlichen Kasse oder anderen öffentlichen Verwaltung gebracht zu seon,

vermöge besonderer amtlicher Anordnung in die Gewahrsam eines Beamten ge-

kommen ist.
 ee
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S. 4

Ueber den Betrag des Desekts, die Person des zum Ersatz Berpflichteten

und den Grund seiner Verpflichtung ist von der in den K. 1. und 3. bezeich-

neten Behörde ein motivirter Beschluß abzufassen.
 i

Hat diese Behörde die Eigenschaft einer Central= oder Provinzialbeyörde,
so ist der Beschluß ohne Weiteres vollstreckbar.

5S. 6.

In allen andern Fällen unterliegt der Beschluß der Prüfung der vorge-

setzten ProvinzialbehSrde,undwirderstnach deren Genehmigung volstreckbar.

S. 7.

Der vorgesetzten Centralbehörde bleibt jedoch in allen Fadllen unbenommen,
einzuschreiten, und den Beschluß selbst abzufassen oder zu berichcigen.

#8.g

èNach Befinden der Umstände kann die Behörde auch mehrere Beschlüsse
abfassen, wenn ein Theil des Defekts sofort klar ist, der andere Theil aber noch

weitere Ermittelungen nothwendig macht, imgleichen, wenn unter mehreren Per-

sonen die Verpflichtung der einen feststeht, die der andern noch zweifelhaft ist.

S. 9.

In dem abzufassenden Beschlusse ist zugleich zu bestimmen, ob der Beamte
zum Ersatz des Defekts oder nur zur Sicherstellung anzuhalten, und im ersten

Falle, ob die Exekution unbedingt oder mit welchen näher zu bestimmenden Mo-

difikationen zu vollstrecken.
S. 10.

Der abzufassende Beschluß kann auf die unmittelbare Verpflichtung zum

Ersatz gerichtet werden:

1) sofern der Desekt nach dem Ermessen der Behörde durch Vorsatz be-
wirkt worden,

gegen jeden Beamten, welcher der Unterschlagung oder Veruntreuung

als Urheber oder Theilnehmer geständig ist, oder für überführt er-

achtet wird;

2) sofern der Defekt nach dem Ermessen der Behörde durch grobes Ver-

sehen entstanden ist,
a) gegen diejenigen, welchen die Kasse u. s. w. zur Verwaltung überge-

geben war, auf Höôbhe des ganzen Defekts,
b) gegen jeden andern Beamten, der an der Einnahme oder Ausgabe,

der Erhebung, der Ablieferung oder dem Transport von Kassengeldern

oder andern Gegenständen vermäöge seiner dienstlichen Stellung Theil
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zu nehmen hatte, nur auf Höhe des in seine Gewahrsam gekomme-
 nmen Betrages.

Eben dies gilt gegen die s. 3. genannten Beamten in den daselbst be-

zeichneten Fallen.
. 11.

Der abzufassende Beschluß kann ferner auf Beschlagnahme des Ver-
mögens oder Gehalts zur Sicherung des demnächst im Wege Rechtens auszu-
führenden Anspruchs, sofern der Desekt aus dem Vermögen der §. 10. genann-

ten zundchst verantwortlichen Beamten und deren Dienstkaution nicht zu decken

seyn sollte, gerichtet werden:
gegen diesenigen, welche zwar die defektirten Gelder oder andere Ge-

genstände nicht in ihre Gewahrsam gehabt, aber an deren Derein-

nahmung, Verausgabung oder Berschlusse in der Weise unmittelbar
Theil zu nehmen hatten, daß der Desekt ohne ihr grobes Perschul-
den nicht hätte entstehen können.

 12.

Sind Beamte, gegen welche die crekutivische Einziehung des Defekts

zulässig ist, in der Verwaltung ihres Amtes, wofür sie eine Amtskaution bestellt
haben, belassen worden, so ist die Erekution nicht zunächst in diese Kaution, son-
dern in das übrige Vermögen zu vollstrecken, jedoch so weit die bestellte Kau-

tion reicht, nur auf Sicherstellung eines gleichen Betrages zu richten.
S. 13.

Bei Gefahr im Verzuge kann die unmittelbar vorgesetzte Behorde, auch
wenn sie nicht die Eigenschaft einer Provinzialbehorde hat, oder der unmittelbar

vorgesetzte Beamte vorlaufige Sicherheitsmaaßregeln durch Beschlagnahme des
Vermogens oder Gehalts gegen die nach 8. 10. der Exekution unterworfenen

Beamten ergreifen; es muß aber davon der vorgesetzten Provinzialbehorde un-

gesaumt Anzeige gemacht, und deren Genehmigung eingeholt werden.
 . 1414.

Die Verwaltungsbehorde kann den zur Vollstreckung geeigneten Beschluß

selbst zur Ausfuhrung bringen, so weit dieselbe nach den bestehenden Gesetzen
Exekution zu verfugen befugt ist. Außerdem ist das betreffende Gericht dieser-
halb zu requiriren.

8. 15.

Die Gerichte und Hypothekenbehorden sind verpflichtet, den an sie erge-

henden Requisitionen zu genugen, die Exekution gegen die benannten Personen

ohne vorgangiges Zahlungsmandat schleunig zu vollstrecken, die Beschlagnahme
der zur Deckung des Defekts erforderlichen Vermogensstucke zu verfugen, und

die in Antrag gebrachten Eintragungen, wenn sonst kein Anstand obwaltet, im

Hy-
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Hypothekenbuche zu veranlassen, ohne auf eine Beurtheilung der Rechtmaßig-
keit einzugehen.

S. 16.

Gegen den Beschluß, wodurch ein Beamter zur Erstattung eines Defekts

fur verpflichtet erllart wird (S. 10.), steht demselben sowohl hinsichtlich des Be-
trages als hinsichrlich der Ersatzverbindlichkeit, außer dem Rekurse an die vorge-

setzte Behörde, die Berufung auf rechtliches Gehbr zu.
Von dieser Befugmß mußsedoch innerhalb Eines Jahres, vom Tage

der dem Verpflichteten geschehenen Bekanntmachung des vollstreckbaren Beschlus-
ses, oder wenn der Verpflichtete ausgetreten ist, vom Tage des abgefaßten Be-

schlusses an Gebrauch gemacht werden. Die Erekution behält, des eingeschlage-

nen Rechtsweges ungeachtet, bis zur rechtskridftigen Entscheidung nach Maaß-

gabe des Beschlusses ihren Fortgang, wenn nicht von der Verwaltung davon

Abstand genommen wird.

In der etwa eingeleiteten Unkersuchung bletben dem Verpslichteten, in-

sofern es auf die Bestrafung ankommt, seine Einreden gegen den abgefaßten

Beschluß auch nach Ablauf des Jahres, wenn gleich sie im Civilprozeß nicht
mehr geltend gemacht werden können, vorbehalten.

KS. 17.

Gegen einen Beschluß, wodurch die Beschlagnahme des Vermögens oder
Gehalts nach s. 11. angeordnet worden, steht dem Beamten die Berusung auf

rechtliches Gehbdr in derselben Weise zu, wie dies gegen einen gerichtlich ange-

legten Arrest zulässig ist.
S. 18.

Das gegenwartige Gesetz findet auf sammtliche offentliche Kassen und
Verwaltungen und deren Beamte, einschließlich der gerichtlichen, so wie auf die

Militairkassen, Magazine und Verwaltungen aller Art, und nicht nur auf Mi-

litair-Beamte, sondern auch auf Militair-Personen Anwendung.
Wegen Ausfuhrung des Gesetzes in der Militairverwaltung wird Unser

Kriegsminister eine Instruktion ertheilen, welche namentlich die Behorden zu be-
zeichnen hat, die den nach 88. 5. und 6. an die Provinzialbehorde zur Abfaffung

oder Bestatigung verwiesenen Beschluß zu erlassen befugt sind.
5S. 10.

Wenn in Folge besonderer Gesetze den Behorden oder einzelnen Insti-
tuten bereits ein Exekutionsrecht gegen ihre Beamten zusteht, ohne daß es eines

von der Provinzialbehorde abzufassenden oder zu bestatigenden Beschlusses be-

darf, so behalt es dabei sein Bewenden.
s. 20.

Eben so bleiben die Gesetze in Kraft, wodurch die Exekution gegen Er-
(Nr. 2122.) hebungs-=
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hebungsbeamte wegen gewisser an öffentliche Kassen abzuliefernder Einnahmen

ohne Zulassung des Rechtsweges angeordnet ist.
. 21.

Auf Defekte, welche bei Publikation der gegenwärtigen Verordnung be-
reits zur Kenntniß der Behörden gekommen sind soll die gegenwärtige Ver-

ordnung ebenfalls angewandt werden, sofern der zu verfolgende Anspruch nicht
bereits in den Rechtsweg eingeleitet ist.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenh#ndigen Unterschrift und beigedruck-
tem Königlichen Insiegel.

Gegeben zu Berlin, den 24. Januar 1844.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Rochow. Mühler. v. Savigny. v. Bodelschwingh. Gr. v. Arnim.

I Beglaubigt:
Bornemann.


	(Nr. 2422.)  Verordnung über die Festsetzung und den Ersatz der bei Kassen und anderen Verwaltungen vorkommenden Defekte.  De dato den 24. Januar 1844.

